
Gemeinsam die psychische Gesundheit  gewaltbetroffener
Frauen stärken

In Deutschland erlebt jede dri e Frau ab dem 16. Lebensjahr körperliche Gewalt, fast jede siebte
Frau sexualisierte Gewalt unter Anwendung von Zwang und Drohungen. In etwa der Häl e der Fälle
wiederholt sich die Gewalt. Meist wird sie durch den aktuellen oder früheren Partner ausgeführt.1

An mehr als jedem dri en Tag findet in Deutschland ein Femizid sta . Alle 42 Minuten wird eine Frau
Opfer von vollendeter oder versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Partnerscha sgewalt.2 
Auf  mindestens 54  Milliarden Euro  pro  Jahr  oder  148 Millionen Euro pro  Tag beziffern  sich  die
gesellscha lichen Folgekosten von geschlechtsspezifischer Gewalt für Deutschland, ausgehend von
Zahlen aus England.3 Die jährlichen Kosten des deutschen Gesundheitswesen belaufen sich auf 287
Millionen Euro für die Erstversorgung, 9 Millionen Euro für psychotherapeu sche Behandlungen und
145 Millionen Euro für die Versorgung nach Suizidversuchen.4  
Mit der Unterzeichnung der „Konven on zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und  häuslicher  Gewalt“  (Istanbul-Konven on)  im  Jahr  2018  erkennt  Deutschland
geschlechtsspezifische Gewalt als Mi el zur Erhaltung ungleicher Machtverhältnisse an. Es erkennt
auch den strukturellen Charakter geschlechtsspezifischer Gewalt an. Dieser Charakter bes mmt die
Verarbeitungsmöglichkeiten von psychischen Belastungen wesentlich.5

Die  Bundesregierung  hat  sich  in  ihrem  Koali onsvertrag  vorgenommen,  die  Gleichstellung  von
Frauen und Männern in diesem Jahrzehnt zu erreichen. Sie bekennt sich in ihrem Koali onsvertrag
dazu,  eine  ressortübergreifende  poli sche  Strategie  gegen  Gewalt  an  Frauen  zu  entwickeln,  die
Rechte  von  Betroffenen  in  den  Mi elpunkt  zu  stellen  und  das  Hilfesystem  entsprechend
auszubauen.6 Auf  dem  Weg  zu  diesen  Zielen  haben  sowohl  die  Bundesregierung  als  auch  die
zentralen  Einrichtungen  des  Gesundheitssystems  Schlüsselposi onen  darin,  gemeinsam  die
psychische  Gesundheit  von  Frauen  zu  stärken,  die  von  geschlechtsspezifischer  Gewalt  betroffen
waren oder sind.7
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h ps://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20213229_mh0921238enn_pdf.pdf.
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h ps://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-
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Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Die Handlungsop onen umfassen folgende Themenbereiche:

Empfehlungen an die Bundespoli k und die gemeinsame Selbstverwaltung 
1. Eine breit angelegte Sensibilisierungsini a ve starten.
2. Par zipa ve Prävalenz- und Wirksamkeitsforschung ausbauen und fördern.
3. Die Umsetzung der Istanbul-Konven on im Rahmen der Rechtsaufsicht sicherstellen. 
4. Wartezeiten für eine Psychotherapie reduzieren und Komplexleistungen fördern. 
5. Berücksich gung der Istanbul-Konven on beim Ausbau von Traumaambulanzen.
6. Gewalterleben als Zugangsmöglichkeit zu Psychosoma schen (PsIA) bzw. Psychiatrischen

(PIA) Ins tuts-Ambulanzen §118 SGB V definieren.
Empfehlungen an die Deutsche Krankenhausgesellscha  auf Bundes- sowie Länderebene

7. Die  Entwicklung und das Vorhalten von gewalt- und geschlechtsspezifischen Konzepten
inkl. Gewaltschutzkonzepten fördern.  

8. Das  Thema  geschlechtsspezifische  Gewalt  ins  Entlassungsmanagement  verbindlich
aufnehmen. 

9. Die Vernetzung mit anderen Versorgungs- und Hilfebereichen sicherstellen.
Empfehlung an die Krankenkassen

10. Geschlechts- und gewal nformierte sowie traumafokussierte und zielgruppenspezifische
Therapieangebote ausbauen und finanzieren.

Empfehlungen  an  die  Bundes-  sowie  Landespsychotherapeutenkammern  sowie
Ärztekammern 

11. Eine Sensibilisierungs- und Fortbildungsini a ve starten und kon nuierlich weiterführen. 
12. Schutz-  und  Sicherheitsaspekte  in  die  therapeu sche  Behandlung  einbeziehen  und

vorrangig behandeln.
13. Informierte Entscheidungen fördern.

Empfehlungen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie Landesvereinigungen
14. Eine spezifische psychotherapeu sche und fachärztliche Versorgung sicherstellen.
15. Vorrangige Berücksich gung bei Neuzulassungen und Sonderzulassungen ermöglichen.
16. Entwicklung von Fortbildungsmaterialien fördern.
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Siehe auch die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisa on (2013) zum Umgang mit Gewalt in Paarbeziehungen und mit 
sexueller Gewalt gegen Frauen. Verfügbar über: 
h ps://www.signal-interven on.de/sites/default/files/2020-04/WHO_Broschuere_4_9_18_web.pdf.
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